AMR / Nicht verordnen:

Wirtschaftliche Verordnungweise

Hustenmittel
Monapax®

Die Anlage III der Arzneimit-
telrichtlinie schlieit die Verord-
nung solcher Hustenmittel zula-
sten der GKV aus, die fixe Kom-
binationen von expektorierenden
und hustenstillenden Wirkstoffen
enthalten. Gegen die Anwendung
dieser Regelung auf ihr Préparat
hatte die Herstellerfirma des ho-
moopathischen  Hustenmittels
Monapax® geklagt. Das Bundes-
sozialgericht hat am 14.12.2011
(Az: B 6 KA 29/10 R) ein Ur-
teil gefallt, wonach der Verord-
nungsausschluss auch flir ho-
moopathische Arzneimittel gilt.
Die Verordnung des nicht ver-
schreibungspflichtigen Prépara-
tes Monapax® ist somit gemal
Ziffer 31 der Anlage III fiir Kin-
der unter 12 Jahren und Jugend-
liche mit Entwicklungsstdrungen
bis 18 als unwirtschaftlich anzu-
sehen. KK

Regressantrage

Migranetherapie
mit Triptanen

Wirkstoffgruppen mit sowohl rezeptpflichtigen als auch nicht
rezeptpflichtigen Vertretern sind generell schwieriges Verord-
nungsterrain. Das Niedersiichsische Arzteblatt beantwortet in
seiner Ausgabe 12/2011 eine Leseranfrage zur Austauschbar-
keit von Triptanen. Die Autoren verweisen darauf, dass sich
die Triptane pharmakodynamisch nicht unterscheiden, son-
dern nur durch verschiedene Applikationsformen und unter-
schiedliche pharmakokinetische Eigenschaften variieren.

So kann ein Patient, der bei
akuter Migriane sehr friih er-
bricht, ein Sumatriptan-Zapf-
chen nehmen oder ein Patient
mit Durchfall ein Nasenspray
mit diesem Wirkstoff. Eletrip-
tan hingegen mit seiner ldnge-
ren Halbwertszeit eignet sich
besonders fiir Patienten mit ldn-
ger dauernden Attacken. Einen
raschen Wirkungseintritt haben
Rizatriptan und Zolmitriptan,
besonders in sublingualen Arz-
neiformen. Das Ansprechen auf
einzelne Substanzen ist aber

sehr individuell,
sind schwierig.

Primdr sind nicht verschrei-
bungspflichtige  Triptanpri-
parate (zzt. Formigran® und
Dolortriptan®) auf ,,griinem
Rezept zu verordnen. Bei aus-
bleibendem Therapieerfolg
konnen weitere Therapieversu-
che mit verschreibungspflich-
tigen Triptanen erfolgen. Zum
Nachweis einer wirtschaftli-
chen Verordnung soll die The-
rapie gut dokumentiert und be-
griindet werden. KK

Prognosen

Verordnung von AHP 200®im
Visier von Krankenkassen

Einzelne Arzte berichteten
uns von Regressantrigen ei-
ner Krankenkasse, welche die
Verordnung des bei degene-
rativen Gelenkerkrankungen
eingesetzten verschreibungs-
pflichtigen Mittels AHP 200°
(Wirkstoff: Oxaceprol) be-
treffen.

Die Kasse begriindet ihre Re-
gressforderungen damit, dass
AHP 200® nur iiber eine fikti-
ve Arzneimittelzulassung ver-

fiigt. Die Argumentation der
Kassen stiitzt sich auf ein BSG-
Urteil vom 27.09.2005 [Az.
B1KR6/04R], wonach die arz-
neimittelrechtliche Verkehrsfa-
higkeit des Arzneimittels nur
noch aus verfahrensrechtlichen
des einstweiligen
Rechtsschutzes hergeleitet wer-
den kann und nicht auf einer

Griinden

tatsdchlichen arzneimittelrecht-
lichen Priifung von Qualitit,
Wirksamkeit und Unbedenk-
lichkeit des Arzneimittels be-

ruht. Besonders bitter: Es ist fiir
den Arzt aus der Praxissoftware
nicht erkennbar, ob ein Arznei-
mittel nur fiktiv zugelassen ist.
Nur ein Blick in die Fachinfor-
mation wiirde zeigen, dass eine
bei ordnungsgemill zugelas-
senen Prédparaten angegebene
Zulassungsnummer fehlt. Dem
Hersteller ist in solchen Fallen
eine zulasten der verordnen-
den Arzte gehende Des- bzw.
Nicht-Informationspolitik vor-
zuwerfen. KK

) Achtu NQ: Zum Beitrag ,, Regressantriige: Verordnung von AHP
200« im Visier der Krankenkassen “ hat uns folgende Gegendarstellung
erreicht. Lesen Sie bitte N1ET.

Bundesapothekerkammer

Sucht-
leitfaden

In Deutschland gelten ca. 1,5
Mio. Erwachsene als arznei-
mittelabhiingig. Von einer ver-
gleichbar hohen Dunkelziffer
Gefihrdeter ist auszugehen.

Einen wichtigen Beitrag zur Arz-
neimitteltherapiesicherheit kann
der aktualisierte Suchtleitfaden
der  Bundesapothekerkammer
leisten. Er stellt die wichtigsten
Arzneimittelgruppen mit  be-
kanntem und relevantem Miss-
brauchs- bzw. Abhédngigkeits-
potenzial vor, beriicksichtigt
gesetzliche Bestimmungen und
bietet Kontaktadressen, weiter-
fihrende  Informationsquellen
und Empfehlungen fiir den Um-
gang mit Suchtkranken oder Pa-
tienten mit einer Abhéngigkeits-

gefihrdung. KK
Download unter www.akberlin.
de/AM-Info/AMTS.
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Achtung: Zum Beitrag „Regressanträge: Verordnung von AHP 200® im Visier der Krankenkassen“ hat uns folgende Gegendarstellung erreicht. Lesen Sie bitte hier.

http://www.kvberlin.de/40presse/50publikation/10bubu/2012/01/10arzneimittelverordnungen/gegendarstellung.pdf
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http://www.kvberlin.de/40presse/50publikation/10bubu/2012/01/10arzneimittelverordnungen/seite_8_gegendarstellung.pdf



